
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 30. März 2004 

 

 Nr. 2004/681   

Legat Landwirtschaftliche Schule 

  

1. Ausgangslage 

Aus der Zusammenführung der landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen (ehemals Aufgabe und Finan-

zierung durch die Gemeinden) entstand ein Sparkonto mit der Bezeichnung „Landwirtschaftliche Be-

rufsschulen“. Die darin von den landwirtschaftlichen Bezirksvereinen gesammelten Gelder sind zweck-

bestimmt und werden für Leistungen an Skilager, Schlussfeiern, Lehrmittel und Exkursionen verwen-

det. Das Konto wurde bisher nicht in der Staatsrechnung bilanziert. 

Dieses Konto soll neu in die Staatsbilanz aufgenommen und unter den Legaten und Stiftungen 

zweckbestimmungsgemäss weitergeführt werden.  

2. Zweckbestimmung 

Die Verwalter und insbesondere die Landwirtschaftlichen Bezirksvereine haben im 1998 der Zusam-

menführung der Gelder in ein kantonales Konto zugestimmt unter den folgenden Voraussetzungen: 

- Die Gelder dürfen nur für die Bedürfnisse der Landwirtschaftlichen Berufsschülerinnen und Be-

rufsschüler des Kantons Solothurn oder deren Nachfolgeorganisationen eingesetzt werden. Beiträge 

dürfen ausgerichtet werden 

- an das jährliche Skilager zur Verbilligung der Schülerinnen- und Schülerbeiträge 

- an die zentrale, kantonale Schulschlussfeier 

- an Material für besonders fleissige Herbar-Ersteller und Erstellerinnen 

- an Lehrmittel für Schülerinnen und Schüler 

- an Exkursionen 

3. Beschluss 

3.1 Der Betrag von Fr. 4'137.05 wird in die Staatsbilanz aufgenommen und unter den Legaten 

und Stiftungen als „Legat Landwirtschaftliche Schule“ gemäss Zweckbestimmung 

weitergeführt (Konto 233128, Buchungskreis 044). 

3.2   Über das Konto darf nur mit Kollektivunterschrift verfügt werden (§ 42 Verordnung    

  über den Finanzhaushalt des Kantons Solothurn). 



2 

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 

 



3 

Verteiler 

Departement für Bildung und Kultur (3) Gi, VEL, DK 

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (2) Bernhard Beutler, Andreas von Gunten 

Berufsbildungszentrum West (2) E. Hürlimann, R. Knörr 

Landwirtschaftliche Schule, Herrn Alfons von Arx, Untere Gasse 415, 4625 Oberbuchsiten 

Kantonale Finanzkontrolle 
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